
Schriftliche Anfrage  
der Abgeordneten Dr. Simone Strohmayr, Margit Wild SPD
vom 22.07.2020

Stellenbesetzung an Bayerns Schulen

Der Staatsminister für Unterricht und Kultus Prof. Dr. Michael Piazolo hat am 22.07.2020 
in einer Pressekonferenz gesagt, dass er zum Schuljahr 2020/2021 4 600 Stellen mit 
voll ausgebildeten Lehrkräften besetzen wird.
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Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der 
Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de – Dokumente abrufbar. 
Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung.

Wir fragen die Staatsregierung:

1.  Wie viele der genannten 4 600 Stellen wurden neu besetzt, weil der Stellen-
inhaber/die Stelleninhaberin aus dem Dienst ausgeschieden ist (bitte nach 
Ausscheidungsgründen getrennt ausweisen? .................................................... 2

2.  Beinhalten die genannten 4 600 Stellen auch die 1 000 neuen Stellen? ............. 2

3.  Aus welchen Quellen (z. B. Zweitqualifizierung, aktueller Prüfungsjahrgang, 
Warteliste, dienstrechtliche Maßnahmen etc.) speisen sich die Lehrkräfte, 
die die genannten 4 600 Stellen besetzen werden? ............................................ 2
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Antwort  
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
vom 18.08.2020

1.  Wie viele der genannten 4 600 Stellen wurden neu besetzt, weil der Stellen-
inhaber/die Stelleninhaberin aus dem Dienst ausgeschieden ist (bitte nach 
Ausscheidungsgründen getrennt ausweisen?

2.  Beinhalten die genannten 4 600 Stellen auch die 1 000 neuen Stellen?

Im Rahmen der Personalplanung vor Schuljahresbeginn und den damit zusammen-
hängenden Neueinstellungen erfolgen keine Erhebungen, aus welchen Gründen Plan-
stellen frei geworden und daher nachzubesetzen sind.

In den zum Zeitpunkt der Pressekonferenz genannten 4 600 neu zu besetzenden 
Stellen sind zum einen die Stellen enthalten, die der Landtag im Doppelhaushalt 
2019/2020 zum Schuljahr 2020/2021 zusätzlich zur Verfügung gestellt hat, insbeson-
dere die aus dem Kontingent der 1 000 Stellen, dem Programm „Schule öffnet sich“ und 
dem Sonderprogramm zur Verbeamtung/Entfristung langjährig befristet beschäftigter 
Lehrkräfte. Die übrigen Neueinstellungen ergeben sich aus der Summe aller Tatbe-
stände der Fluktuation im Lehrerbereich (Ruhestände, Beurlaubungen, Freistellung im 
Rahmen der Altersteilzeit im Blockmodell, Veränderungen bei Teilzeiten, Elternzeiten 
etc.).

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass zum Zeitpunkt der Pressekonferenz das 
Einstellungsverfahren für den staatlichen Schuldienst noch nicht vollständig abge-
schlossen ist und sich ggf. noch Änderungen in den Einstellungszahlen ergeben kön-
nen.

3.  Aus welchen Quellen (z. B. Zweitqualifizierung, aktueller Prüfungsjahrgang, 
Warteliste, dienstrechtliche Maßnahmen etc.) speisen sich die Lehrkräfte, 
die die genannten 4 600 Stellen besetzen werden?

Die Besetzung der Planstellen erfolgt mit Bewerberinnen und Bewerbern aus dem 
laufenden Prüfungsjahrgang, der Warteliste, den sog. freien Bewerbern, den Sonder-
programmen Zweitqualifikation bzw. Zusatzqualifikation und dem Sonderprogramm Ver-
beamtung/Entfristung langjährig befristet beschäftigter Lehrkräfte.
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